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Aufnahme weiterer Angaben im Zeugnis (§ 22 Abs. 1 S. 2 SPUMA) 

 

 

Auf der Grundlage von § 22 Abs. 1 S. 2 SPUMA beschließt der Prüfungsausschuss: 

 

 

Das Abschlusszeugnis enthält neben den in § 22 Abs. 1 S. 1 SPUMA genannten Angaben 

auch Angaben zur Abschlussarbeit (Thema, Prüfer, Note in Punktzahl und Wortlaut). 

 

 

 

 

 

 

      

Prof. Dr. Georg Bitter 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 


